
Antragsversendung an: KVN  Bezirksstelle, Geschäftsbereich Vertragsärztliche Versorgung 

Antrag gemäß Krebsfrüherkennungs-Richtlinie des Gemeinsamen 

Bundesausschusses zur Früherkennungsuntersuchung 

auf Hautkrebs (Hautkrebs-Screening) 

(GOP 01745, 01746 EBM) 

1. Antragsgegen- 
stand

Durch die KV wurde bereits eine 

Genehmigung zur Ausführung und Abrechnung der Früherkennungsuntersuchung auf Haut- 

krebs erteilt und es wird eine Genehmigung in gleichem Umfang beantragt. Eine Kopie der 

bisherigen Genehmigung ist beigefügt. 

oder 

Es wird die Genehmigung zur Ausführung und Abrechnung der Früherkennungsuntersu- 

chung auf Hautkrebs nach der GOP 01745 bzw. 01746 EBM beantragt 

Facharzt / Fachärztin für Allgemeinmedizin bzw. für Innere und Allgemeinmedizin 

Praktische/r Arzt / Ärztin 

Arzt / Ärztin ohne Gebietsbezeichnung 

Facharzt / Fachärztin für Innere Medizin (hausärztlicher Versorgungsbereich) 

oder 

Es wird die Genehmigung zur Ausführung und Abrechnung der Früherkennungsuntersu- 

chung auf Hautkrebs nach der GOP 01745 EBM beantragt 

Facharzt / Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 

2. fachliche
Voraussetzungen

Die fachliche Befähigung wird nachgewiesen mit der entsprechenden Berechtigung zum 

Führen der Gebietsbezeichnung 

und 

durch die Teilnahme an einer zertifizierten bzw. durch die KV anerkannten achtstündigen 

Präsenzveranstaltung mit folgenden Inhalten: 

 potenzieller Nutzen und Schaden von Früherkennungsmaßnahmen, Kriterien zur

Beurteilung von Früherkennungsmaßnahmen,

 Programm der Krebsfrüherkennungsuntersuchung, Gesundheitsuntersuchung und früh- 

zeitige Sensibilisierung des Patienten,

 Maßnahmen zur Ansprache der Versicherten,

 Ätiologie des Hautkrebs, Krankheitsbilder, Häufigkeit, Risikofaktoren oder -gruppen,

Anamnese, standardisierte visuelle Ganzkörperinspektion, Blickdiagnostik,

 Ablauf der Früherkennungsuntersuchung auf Hautkrebs,

 Vorstellung und Diskussion von Fallbeispielen,

 Dokumentationsmaßnahmen und interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Bitte die Angaben durch entsprechende Nachweise in Kopie belegen! 

Die Genehmigung kann frühestens mit Vorlage aller entscheidungsrelevanten Unterlagen erteilt werden. 

Mit Unterschrift wird erklärt, dass die einschlägigen Rechtsgrundlagen zur Kenntnis genommen wurden. 

Datum / Unterschrift (bei angestelltem Arzt Unterschrift des anstellenden Arztes bzw. des MVZ-Leiters / bei 
angestelltem Arzt in einer Berufsausübungsgemeinschaft Unterschrift aller Mitglieder) / Stempel 

Zulassung 

Ermächtigung 

Anstellung bei: 

Genehmigung beantragt zum: 

Name und Kontaktdaten des Arztes (Leistungserbringer): 

Lebenslange Arztnummer (LANR) 

Betriebsstättennummer (BSNR) 
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Anhang zum Antrag Hautkrebs-Screening 
 

Auszug aus der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Früherkennung von Krebserkrankungen 

(Krebsfrüherkennungs-Richtlinie / KFE-RL) 
 

Abschnitt D. 

Früherkennungsmaßnahmen, die bei Frauen und Män- 
nern durchgeführt werden 

II. Früherkennungsuntersuchung auf Hautkrebs 

§ 28 Grundlagen und Ziele der Früherkennung auf Haut- 
krebs 

Ziel der Früherkennungsuntersuchung auf Hautkrebs ist die 
frühzeitige Entdeckung des Malignen Melanoms, des Basal- 
zellkarzinoms sowie des Spinozellulären Karzinoms. Die 
Untersuchung soll wenn möglich in Verbindung mit der 
Gesundheitsuntersuchung durchgeführt werden. 

§ 30 Bestandteile der Früherkennungsuntersuchung auf 
Hautkrebs 

(1) Zur Untersuchung gehören: 
1. die gezielte Anamnese, 
2. die visuelle, gemäß § 32 zertifiziertem Fortbildungspro- 
gramm standardisierte Ganzkörperinspektion der gesamten 
Haut einschließlich des behaarten Kopfes sowie aller Intertri- 
gines, 
3. die Befundmitteilung mit diesbezüglicher Beratung und 

4. die Dokumentation. 

(2) Ergibt sich aus der visuellen Inspektion der Haut durch 
eine Ärztin oder einen Arzt gemäß § 31 Satz 2 Nummer 1 
der Verdacht auf das Vorliegen einer der Zielerkrankungen, 
so erfolgt die weitere Abklärung bei einer Fachärztin oder 
einem Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten ge- 
mäß § 31 Satz 2 Nummer 2. Diese oder dieser führt – sofern 
es sich nicht um die Erstuntersucherin oder den Erstuntersu- 
cher handelt – erneut eine visuelle Ganzkörperinspektion 
durch, überprüft insbesondere die auffälligen Befunde der 
Voruntersuchung und veranlasst ggf. die histopathologische 
Untersuchung zur Diagnosesicherung. 

(3) Die histopathologische Beurteilung kann nur durch Patho- 
loginnen und Pathologen sowie durch Dermatologinnen und 
Dermatologen mit Zusatzweiterbildung in Dermatohistologie 
entsprechend den Vorgaben der jeweiligen Weiterbildungs- 
ordnung erfolgen; ab Inkrafttreten der diesbezüglichen Quali- 
tätssicherungsvereinbarungen gemäß § 135 Absatz 2 SGB V 
müssen die dort festgelegten Anforderungen erfüllt sein. 

§ 31 Berechtigte Ärztinnen und Ärzte 

Die Leistung „Früherkennungsuntersuchung auf Hautkrebs" 
darf nur von im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung 
tätigen Ärztinnen und Ärzten erbracht werden, welche eine 
entsprechende Genehmigung der zuständigen Kassenärztli- 
chen Vereinigung (KV) vorweisen können. Unter Vorausset- 
zung der Qualifikation nach § 32 kann eine Genehmigung für 
1. hausärztlich tätige Fachärztinnen und Fachärzte für All- 
gemeinmedizin, Internistinnen und Internisten, Praktische 
Ärztinnen und Ärzte und Ärztinnen und Ärzte ohne Gebiets- 
bezeichnung und 
2. Fachärztinnen und Fachärzte für Haut- und Geschlechts- 
krankheiten erteilt werden. 

§ 32 Qualifikation 

Obligatorische Voraussetzung für die Genehmigung durch 
die zuständige KV zur Durchführung und Abrechnung der 
Früherkennungsuntersuchung auf Hautkrebs ist der Nach- 
weis der erfolgreichen Teilnahme an einem von der KV zerti- 
fizierten acht-stündigen Fortbildungsprogramm. Der Kurs hat 
insbesondere folgende Inhalte zu behandeln: 
1. potenzieller Nutzen und Schaden von Früherkennungs- 
maßnahmen, Kriterien zur Beurteilung von Früherken- 
nungsmaßnahmen 
2. Programm der Krebsfrüherkennungsuntersuchung, 
Gesundheitsuntersuchung und frühzeitige Sensibilisierung 
des Patienten 

3. Maßnahmen zur Ansprache der Versicherten 
4. Ätiologie des Hautkrebs, Krankheitsbilder, Häufigkeit, 
Risikofaktoren oder -gruppe, Anamnese, standardisierte 
visuelle Ganzkörperinspektion, Blickdiagnostik 
5. Ablauf der Früherkennungsuntersuchung auf Hautkrebs 
6. Vorstellung und Diskussion von Fallbeispielen 
7. Dokumentationsmaßnahmen 

8. interdisziplinäre Zusammenarbeit. 

§ 33 Empfehlungen zur Qualitätssicherung 

Ergänzend zur Einführung des Hautkrebs-Screenings wird 
zeitnah eine Qualitätssicherungsvereinbarung für die 
histopathologische Untersuchung gemäß § 135 Absatz 2 
SGB V beschlossen. Diese beinhaltet u. a. folgende Anforde- 
rung für die histopathologisch tätigen Ärztinnen und Ärzte: 
1. Nachweis einer bestimmten Mindestzahl durchgeführter 
Befundungen, 
2. Teilnahme an Fallkonferenzen, 
3. Nachweis einer bestimmten jährlichen Mindestzahl an 
Befundungen von dermatohistopathologischen Präparaten, 
4. standardisierter Befundbericht. 

§ 34 Dokumentation der Früherkennungsuntersuchun- 
gen auf Hautkrebs 

(1) Die im Rahmen des Früherkennungsprogramms durchge- 
führte Untersuchung und eventuelle Abklärungsdiagnostik ist 
zu dokumentieren. Dazu gehören bei der Erstuntersuchung 
durch eine Ärztin oder einen Arzt gemäß § 31 Satz 2 Num- 
mer 1 Vermerke über folgende Punkte: 
1. Arztnummer 

2. Alter und Geschlecht der oder des Versicherten 
3. Verdachtsdiagnose differenziert nach den Hautkrebsarten: 
a) Malignes Melanom 
b) Basalzellkarzinom 

c) Spinozelluläres Karzinom 
4. Teilnahme im Zusammenhang mit der Gesundheitsunter- 
suchung. 
Bei einer Erstuntersuchung oder Abklärung durch eine Ärztin 
oder einen Arzt gemäß § 31 Satz 2 Nummer 2 sind folgende 
Punkte zu dokumentieren: 
1. Arztnummer 
2. Alter und Geschlecht der oder des Versicherten 

3. Bei Vorliegen einer Überweisung zur Abklärung eines 
auffälligen Befundes aus dem Hautkrebs-Screening Angabe 
der Verdachtsdiagnosen: 
a) Malignes Melanom 
b) Basalzellkarzinom 
c) Spinozelluläres Karzinom 

4. Verdachtsdiagnose des untersuchenden Hautarztes diffe- 
renziert nach den Hautkrebsarten: 
a) Malignes Melanom 

b) Basalzellkarzinom 
c) Spinozelluläres Karzinom 
5. histopathologischer Befund, soweit möglich mit Grading. 

(2) Die vollständige Dokumentation ist Voraussetzung für die 
Abrechnung der Früherkennungsmaßnahme. Sie kann bis 
zum 31. Dezember 2008 im Rahmen der üblichen Befunddo- 
kumentation der Arztpraxis erfolgen. 
(3) Spätestens ab dem 1. Januar 2009 erfolgt die Dokumen- 
tation ausschließlich in elektronischer Form. 
(4) Zur Datenerfassung darf nur eine von der KBV zertifizier- 
te Software Verwendung finden. 
(5) Die elektronischen Dokumentationen werden als Daten- 
sätze an die jeweils zuständige KV übermittelt. Sie werden 
zum Zweck der Evaluation von den Kassenärztlichen Verei- 
nigungen gesammelt und der für die Evaluation bestimmten 
Stelle zur Verfügung gestellt. 

Die   vollständige   Krebsfrüherkennungs-Richtlinie   (KFE- 

RL) kann unter www.g-ba.de nachgelesen werden. 

http://www.g-ba.de/
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